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RS OGH 1991/5/23 8Ob622/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1991

Norm

ABGB §1295 IIf7f

MRG §27

Rechtssatz

Klärt der Hausverwalter den Mieter bei der Entgegennahme einer verbotenen Ablöse nicht darüber auf, daß diese

nicht - wie vom Mieter anzunehmen - den Vermietern sondern größtenteils dem Vormieter zukommen soll, haftet er

aus culpa in contrahendo als Scheinvertreter für den Schaden, der dem Mieter im Vertrauen auf die vorgeschützte

Vertretungslage bei der Rückforderung der unerlaubten Ablöse entstanden ist (Vertrauensschaden).
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